
 

	

Kreiselternrat Dresden	
geschäftsführender Vorsitz	

Achim Horeni	|	Mario Winkler 	
Landeshauptstadt Dresden	

Dr.-Külz–Ring 19 	
01067 Dresden 	

 

Post an den Kreiselternrat:	
Stadtbezirksamt Pieschen – Kreiselternrat 	

Bürgerstraße 63, 01127 Dresden	
 

Tel: 0162/4095385	
E-Mail: info@kreiselternrat-dresden.de	

www.kreiselternrat-dresden.de	

Kreiselternrat Dresden • Stadtbezirksamt Pieschen  	
Bürgerstraße 63 • 01127 Dresden	
 

Mitgliedsbestätigung für den Kreiselternrat  
Dresden Schuljahr 2021/2022 
zur Vorlage an den Kreiselternrat Dresden 
Als Scan oder Foto an info@ker-dresden.de 
 
 
 
 
 

Ich ______________________________________________________________________________________ 
 Name, Vorname (bitte in Blockschrift)  
bin Mitglied des Kreiselternrats (KER) für die  
 ______________________________________________________________________________________ 
 ______________________________________________________________________________________ 
 Name der Schule nebst Anschrift (bitte in Blockschrift)  
als (zutreffendes ankreuzen)  

 o Vorsitzender des Elternrats (ER) der Schule oder  
 o ER-Mitglied der Schule und gewählter Vertreter des Vorsitzenden des ER für den KER oder 
 o  in den KER entsandter und hierfür gewählten Elternvertreter einer  
  Schule in freier Trägerschaft, an der kein ER, besteht.  
Nur falls zutreffend: 

o Meine Schule hat keinen Zugang mehr zum E-Mail-Postfach des Kreiselternrats. Bitte setzen  
Sie das Passwort zurück und senden dieses an folgende E-Mail-Adresse:  
 
_______________________________________________________________________________ 
(Nur persönliche E-Mail-Adressen des Elternvertreters, keine Schuladresse) 
 

_____________   _________________  _______________________________________________________ 
(Ort)    (Datum)       (Unterschrift des Elternvertreters)   
===========================================================================
Bestätigung der Schule  

Die Bildungseinrichtung bestätigt, dass o.g. Vertreter personensorgeberechtigt gemäß § 45 Abs. 5 Sächs. SchulG ist und unter Beachtung 
des § 3 EMVO wählbar.  
 

_____________   _________________  _______________________________________________________ 
(Ort)    (Datum)       (Unterschrift der Schulleitung & Stempel der Einrichtung)   

 

Gesetzliche Grundlage - § 48  Sächs. SchulG - Kreiselternrat (1)  

Die Vorsitzenden der Elternräte aller Schulen in öffentlicher und freier Trägerschaft im Gebiet eines Landkreises oder einer Kreisfreien 
Stadt bilden den Kreiselternrat. Jeder Vorsitzende eines Elternrates kann sich im Kreiselternrat durch ein anderes Mitglied, das aus der 
Mitte des Elternrates gewählt wird, vertreten lassen. Besteht an einer Schule in freier Trägerschaft kein Elternrat, kann die Schule einen 
von den Eltern aus ihrer Mitte gewählten Elternvertreter entsenden. 


